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I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Betr.: EMPFEHLUNG DES RATES zur Wirtschaftspolitik des 
Euro-Währungsgebiets  

– Annahme 
 

1. Die Kommission hat am 28. November 2025 eine Empfehlung für eine Empfehlung des Rates 

zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets (Dokument ST 16145/25) übermittelt. 

2. Der Text der Empfehlung des Rates wurde vom Wirtschafts- und Finanzausschuss 

ausgearbeitet, am 10. Februar 2026 vom Ausschuss der Ständigen Vertreter bestätigt und am 

16. Februar 2026 von der Euro-Gruppe erörtert. 

3. Gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2024/1263 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 29. April 2024 über die wirksame Koordinierung der Wirtschaftspolitik und über 

die multilaterale haushaltspolitische Überwachung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) 

Nr. 1466/97 des Rates wurde dem Text der Empfehlung des Rates ein Vermerk beigefügt, in 

dem die vom Rat an den Empfehlungen der Kommission vorgenommenen Änderungen 

erläutert werden. 
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4. Der Rat hat am 17. Februar 2026 den Text in der Fassung des Dokuments ST 5732/26 

zusammen mit dem zugehörigen erläuternden Vermerk in der Fassung des Dokuments 

ST 5991/1/26 REV 1 gebilligt und beschlossen, ihn dem Europäischen Rat zur Billigung 

vorzulegen. 

5. Der Europäische Rat hat den Text auf seiner Tagung vom 19. März 2026 gebilligt. 

6. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter könnte dem Rat daher vorschlagen, dass er auf einer 

seiner nächsten Tagungen 

– die Empfehlung des Rates zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets in der 

Fassung des Dokuments ST 7949/26 und den zugehörigen erläuternden Vermerk in der 

Fassung des Dokuments ST 5991/1/26 REV 1 annimmt. 
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